
 

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln 

 

Besondere Hinweise an die Anleger des Sondervermögens:  

 

 Infinigon Investment Grade CLO Fonds (ISIN DE000A1T6FY8) 

 

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) vom 12. April 2023 werden die 

Besonderen Anlagebedingungen des o.g. OGAW-Sondervermögens wie folgt geändert: 

 

 § 26 Absätze 2, 3, 5, 6, 7, 8 und 9: Redaktionelle Anpassungen  

 § 31 Absatz 6: Redaktionelle Anpassungen, Konkretisierung der Definition der Abrechnungs-

periode sowie der Berechnung der Anteilwertentwicklung und Implementierung des Vergleichs-

index „3-Monats-Euribor + 250 Basispunkte“ 

 § 32 Absatz 1: Redaktionelle Anpassung 

 § 33: Redaktionelle Anpassung 

 

Die Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens lauten ab dem 19. Mai 2023 wie folgt: 

 

§ 26 Anlagegrenzen 

 

1. … 

 

2. Wertpapiere 

Unter Berücksichtigung der Anlagegrundsätze nach Absatz 1 darf die Gesellschaft das Vermögen des 

OGAW-Sondervermögens vollständig in Wertpapiere nach Maßgabe des § 5 der AABen investieren. 

 
3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Emittenten 

Unter Berücksichtigung der Anlagegrundsätze nach Absatz 1 darf die Gesellschaft in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente öffentlicher Emittenten im Sinne des § 206 Absatz 2 KAGB jeweils bis zu 35 

Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen,  wenn diese von einem Mitgliedstaat der 
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Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedsstaat der Vereinten 

Nationen oder den Europäischen Gemeinschaften, einem Drittstaat oder von einer internationalen 

Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder 

garantiert worden sind. 

 

4. … 

 

5. Geldmarktinstrumente  

Unter Berücksichtigung der Anlagegrundsätze nach Absatz 1 darf die Gesellschaft bis zu 49 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des § 6 der AABen 

anlegen. 

 
6. Bankguthaben 

Unter Berücksichtigung der Anlagegrundsätze nach Absatz 1 darf die Gesellschaft bis zu 49 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen halten. 

 
7. Investmentanteile 

Unter Berücksichtigung der Anlagegrundsätze nach Absatz 1 darf die Gesellschaft bis zu 10 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens in OGAW-Investmentanteile oder vergleichbare in- und 

ausländische Investmentanteile nach Maßgabe des § 8 der AABen gemäß folgenden Grundsätzen 

anlegen: 

a) Bei der Auswahl erwerbbarer Anteile an OGAW-Investmentvermögen oder an vergleichbaren 

in- und ausländischen Investmentvermögen richtet sich die Gesellschaft nach deren 

Anlagebestimmungen und/oder deren aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresberichten. Es kann in 

Anteilen an allen Arten von OGAW-Investmentvermögen oder vergleichbaren in- und 

ausländischen Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 der AABen investiert werden, eine 

gesonderte geographische, thematische oder strategische Ausrichtung ist nicht erforderlich. 

Anteile an OGAW-Investmentvermögen oder an vergleichbaren in- und ausländischen 

Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 der AABen dürfen nur erworben werden, sofern 

deren Anlagebedingungen bzw. deren Satzungen vorsehen, dass sie selbst nur jeweils zu 

maximal 10 Prozent ihres Wertes in Anteile an wiederum anderen Investmentvermögen 

investieren dürfen. 

 
8. Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer 

Komponente nach Maßgabe des § 9 der AABen erwerben, die zum Zwecke der Absicherung, der 

effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen (d.h. auch zu Investitionszwecken) 

im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden können. 
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9. Sonstige Anlageinstrumente 

Unter Berücksichtigung der Anlagegrundsätze nach Absatz 1 darf die Gesellschaft bis zu 10 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens in sonstigen Anlageinstrumenten nach Maßgabe des § 10 der 

AABen halten. 

 

10. … 

 

§ 31 Kosten  

1. … 

2. … 

3. …  

4. … 

5. … 

6. Performance-Fee: 

a. Definition der erfolgsabhängigen Vergütung 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens darüber hinaus 

je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20 Prozent  

des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den 

Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen 

Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der 

Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex am 

Ende einer Abrechnungsperiode um 2,5 Prozent übersteigt („Hurdle Rate“), jedoch 

insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 

Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines 

jeden Monats errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf 

vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des 

Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In 

der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt an die 

Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode. 

Die Performance Fee kann auch für eine oder mehrere Anteilklassen des OGAW-

Sondervermögens Anwendung finden. In diesem Fall bezieht sich der Anteilwert nur 

auf die ausgegebenen Anteile der betreffenden Anteilklasse und der vorstehende 

Maximalwert der Performance Fee auf den Durchschnittswert der betreffenden 

Anteilklasse, nicht auf den Durchschnittswert des gesamten OGAW-Sondervermögens. 

Über die Bildung und die Ausgestaltung der einzelnen Anteilklassen informiert die 

Gesellschaft gemäß vorstehendem § 28 Absatz 4 im Verkaufsprospekt und den Jahres- 

bzw. Halbjahresberichten des OGAW-Sondervermögens. 

b. Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01.04. und endet am 31.03. eines Kalenderjahres. 

Im Falle von Verschmelzungen, Rumpfgeschäftsjahren oder der Schließung des OGAW-

Sondervermögens kann sich die Abrechnungsperiode oder deren Start- bzw. 
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Endzeitpunkt ändern, sie muss jedoch mindestens zwölf Monate betragen. Im Falle von 

Rumpfgeschäftsjahren kann so eine überlange Abrechnungsperiode entstehen, im Falle 

von Verschmelzungen oder der Schließung des Sondervermögens während der 

laufenden Abrechnungsperiode kann es vorkommen, dass die Performance Fee-

Berechnung der laufenden Periode ausgesetzt werden muss, um keinen Anleger zu 

bevor- oder zu benachteiligen. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der 

Auflegung des Sondervermögens und endet erst am zweiten 31.03., der der Auflegung 

folgt. 

 

c. Vergleichsindex 

Als Vergleichsindex wird der 3-Monats-Euribor festgelegt. Falls der 

Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen 

anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt. 

 

d. Berechnung der Anteilwertentwicklung 

Die erfolgsabhängige Vergütung wird anhand der Anteilwertentwicklung, die nach der 

BVI-Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt. Eine Erläuterung 

zur BVI-Methode ist auf der Internetseite des BVI unter www.bvi.de zu finden.  

e. Rückstellungen 

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch 

angefallene erfolgsabhängige Vergütung im -Sondervermögen je ausgegebenen Anteil 

zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. 

Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige 

Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellung gebildet 

werden.  

7. … 

8. … 

9. … 

 

§ 32 Ausschüttung 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des 

Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur 

Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge – unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräußerungsgewinne – 

unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls zur 

Ausschüttung herangezogen werden. 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 
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§ 33 Thesaurierung 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 

anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen 

Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen anteilig 

wieder an. 

 

 

Die Änderungen treten am 19. Mai 2023 in Kraft. 

Sollten die Anleger mit den vorgesehenen Anpassungen der Anlagebedingungen nicht einverstanden sein, 

haben sie das Recht, ihre Anteile bis zum 5. Mai 2023 ohne weitere Kosten zurückzugeben.  

Über die vorgenannten Änderungen werden alle Anleger per dauerhaftem Datenträger mindestens vier 

Wochen vor dem Inkrafttreten über ihre depotführenden Stellen informiert. 

Die weitere Ausgestaltung des OGAW- Sondervermögens und die sonstigen Rechte der Anleger bleiben 

hiervon unberührt.  

Die gültigen Anlagebedingungen, den Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen 

finden Sie auf www.monega.de. Zudem können die Publikationen bei der Monega 

Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, kostenfrei bezogen werden.  

 

Köln, im April 2023 

 

Die Geschäftsführung 


